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Bekanntmachungen

160 Bekanntmachung
 betreffend
 die Wahl der Zweiten Vizepräsidentin
 des Landtages des Saarlandes

Vom 25. April 2007

Der Landtag des Saarlandes hat in seiner 37. Sitzung 
am 25. April 2007 gemäß Artikel 70 Abs. 2 der Verfas-
sung des Saarlandes und § 33 des Gesetzes über den 
Landtag des Saarlandes 

Frau Abgeordnete Gisela Rink
zur Zweiten Vizepräsidentin 

gewählt.

Saarbrücken, den 25. April 2007

Landtag des Saarlandes

Der Präsident
Ley

161 Bekanntmachung
 betreffend
 die Wahl des Ersten Schriftführers
 des Landtages des Saarlandes

Vom 25. April 2007

Der Landtag des Saarlandes hat in seiner 37. Sitzung 
am 25. April 2007 gemäß Artikel 70 Abs. 2 der Verfas-
sung des Saarlandes und § 33 des Gesetzes über den 
Landtag des Saarlandes 

Herrn Abgeordneten Günter Becker 
zum Ersten Schriftführer  

gewählt.

Saarbrücken, den 25. April 2007

Landtag des Saarlandes

Der Präsident

Ley
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Liquidationen

1889 (2) Liquidation

Innenausbau Fritz Schreiner Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit dem Sitz in 66740 Saarlouis, 
Thomas-Mann-Straße 65.

Die Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 2004 
hat die Aufl ösung der Gesellschaft beschlossen. Die 
Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich 
bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator
Hannelore Schreiner

629 (2) Liquidation

Die Firma Bewachungs- und Sicherheitsdienste Illtal 
GmbH mit dem Sitz in 66589 Merchweiler ist aufge-
löst.

Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu 
melden.

Die Liquidatorin

918  Liquidation

Der Christliche Arbeiterverein St. Bonifatius e.V. in 
Püttlingen ist aufgelöst.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche gegen den Verein über den Liquidator, 
Herrn Reinhold Müller, Bildchenstr. 88, 66346 Püttlin-
gen, anzumelden.

Die Liquidatoren

935 Liquidation

Der Verein Bürgerverein Eislaufen e. V., Saarbrücken, 
ist aufgelöst.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich 
bei ihm zu melden.

Saarbrücken, den 27. April 2007

Die Liquidatoren

907 (1) Liquidation

Die Stefan Maas GmbH, Vermittlungsgesellschaft für 
Versicherungen, Finanzierungen, Kapitalanlagen, Im-
mobilien und Leasingverträgen mit Sitz in Illingen 
(AG Saarbrücken, HR B 43643) ist aufgelöst.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, 
sich unter Angabe von Grund und Höhe ihrer Ansprü-
che bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator

Bekanntmachungen
von Gemeindeverbänden,
Städten und Gemeinden

979 Dritte Verordnung zur Änderung 
 der Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete
  im (ehemaligen) Landkreis St. Ingbert

Auf Grund des § 18 Abs. l und 2 sowie § 20 Abs. l und 
2 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarländi-
schen Naturschutzrechts (Saarländisches Naturschutz-
gesetz — SNG) vom 5. April 2006 (Amtsbl. des Saarl., 
S. 726), wird durch die untere Naturschutzbehörde des 
Saarpfalz-Kreises mit Zustimmung des Ministers für 
Umwelt — oberste Naturschutzbehörde — verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete im 
(ehemaligen) Landkreis St. Ingbert vom 2. Juni 1970 
(Amtsblatt des Saarl., S 631), geändert durch Verord-
nungen vom 20. September 1996 (Amtsbl. des Saarl., 
S. 1211) und vom 3. März 2005 (Amtsbl. des Saarl., 
S. 476) wird wie folgt geändert:

In § 2 Abs. l Buchstabe B wird im Abschnitt „Innerhalb 
des so umgrenzten Landschaftsschutzgebietes sind 
vom Landschaftsschutz ausgenommen:“ im Abschnitt 
„Gemeinde Mandelbachtal Bereich von Grenzlandhof 
und Jungholzhof südöstlich Bebelsheim“ der Wortlaut: 
„im weiteren Verlauf an der Südseite der Wegparzel-
le entlang bis zum nordöstlichen Punkt von 4458/1;“ 
durch den Wortlaut „die Wegeparzelle in nordöstlicher 
Richtung querend zur südwestlichen Ecke der Parzel-
le 4223/1; von hier in südöstlicher Richtung weiter 
entlang der Nordostseite der Wegeparzelle 4239/1 bis 
zum westlichen Eckpunkt der Parzelle 3771/2; entlang 
der Nordwest-, Nordost- und Südostseite der Parzelle 
3771/2 bis zur Nordostseite der Wegeparzelle 4239/1; 
diese weiter in südöstlicher Richtung bis zum Schnitt-
punkt mit der nördlichen Verlängerung der Ostseite der 
Parzelle 4458/1; die Wegeparzelle 4239/1 querend zum 
nördlichen Ende der Ostseite der Parzelle 4458/1;“ er-
setzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Homburg, den 23. April 2007

Saarpfalz-Kreis
— Untere Naturschutzbehörde —

Clemens Lindemann
 Landrat
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A. Amtliche Texte

Gesetze

19 Gesetz Nr. 1838
zur Änderung des Saarländischen 

Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes

Vom 14. Oktober 2014

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Saarländischen 

Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes
Das Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerbildungs-
gesetz vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 16. Oktober 2012
(Amtsbl. I S. 437), wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden in der Angabe zu
§ 23 nach dem Wort „Inkrafttreten“ das Komma
und das Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Eine in einem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland abgelegte, das Studium
abschließende Lehramtsprüfung gilt als aner-
kannt, wenn das Studium den von der Kultus-
ministerkonferenz für das betreffende Lehr-
amt vorgesehenen Vorgaben entspricht. Der
Zugang zum Vorbereitungsdienst ist eröffnet,
soweit die Ausbildung in dem betreffenden
Lehramt und in den entsprechenden Fächern

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Südlich Flugplatz Düren“ (L 6606-305). Vom 4. Dezem-
ber 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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15 Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Muschelkalkhänge bei Bebelsheim
und Wittersheim“ (N 6808-303)

Vom 4. Dezember 2014

Aufgrund des § 20 Absatz 1 und 3 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Ok-
tober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit § 22
Absatz 1 und 2, § 23 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), 
verordnet das Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wiederherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 

naturschutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit einer 
Größe von ca. 197,1 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Muschelkalkhänge bei Bebelsheim und Wittersheim“ 
(N 6808-303) und ist Teil des Netzes Natura 2000
(§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung der Richtlinie 92/43/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992
S. 7) – FFH-Richtlinie – und als Europäisches Vogel-
schutzgebiet der Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils 
geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Mandelbach-
tal, Gemarkungen Wittersheim, Bebelsheim und Hab-
kirchen. Es umfasst die Hangflächen westlich des 
Mandelbachtals, die teilweise bewaldet und teilweise 
landwirtschaftlich genutzt sind.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Mandelbachtal. Verordnungstext und Karten können 
bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvorkommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG – FFH-Richtlinie – darge-
stellt.
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beitsschutz entsprechend zu kennzeichnen und dauer-
haft zu verwahren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in ei-
nem Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, 
werden unter Aufsicht des Landesamtes für Umwelt- 
und Arbeitsschutz durch dieses oder in dessen Auftrag, 
im Bereich des Staatswaldes auch durch den SaarForst 
Landesbetrieb und im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten auch 
durch die Zweckverbände durchgeführt. Von einem 
Managementplan nach Absatz 3 abweichende Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen bedürfen der vorheri-
gen Zulassung durch das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz. Bei Verpachtung der im Eigentum der 
Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6

Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

Die oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 und 4 verstößt.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleichzei-
tig die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis St. Ingbert vom 2. Juni 1970 (Amtsbl. 
S. 631) außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. Dezember 2014

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
Polygonlinien



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 15. Januar 2015 93

— Anlage —



Amtsblatt des Saarlandes
Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Teil I
2016 Ausgegeben zu Saarbrücken, 25. Mai 2016 Nr. 19

Inhalt

Seite

A. Amtliche Texte
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für die in das Verfahren der „Stiftung für Hochschul-
zulassung“ einbezogenen Studiengänge an der Universität des Saarlandes für das Wintersemester 2016/2017. 
Vom 12. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Westlich Berus“ (N 6706-302). Vom 9. Mai 2016. . . . . . . . . . . . . .  320
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Großer Lückner nordöstlich Oppen“ (N 6506-304).  
Vom 9. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Hammelsberg und Atzbüsch bei Perl“ (N 6504-301).  
Vom 9. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nördlich Rilchingen-Hanweiler“ (L 6808-305.  
Vom 9. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Umgebung Gräfinthal“ (N 6808-304). Vom 4. Mai 2016 . . . . . . . .  345
Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Saarländischen Naturschutzgesetz und Rechts-
verordnungen über Landschaftsschutzgebiete und Landschaftsteile auf das Landesamt für Umwelt-und  
Arbeitsschutz. Vom 12. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352
Erlass zur Einrichtung eines Schulversuchs zur Erprobung einer abweichenden Gestaltung des Unter-
richtsangebotes in den Fremdsprachen in den Klassenstufen 5 und 6 an Gemeinschaftsschulen im Saarland.  
Vom 10. Mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck


g.schommer
Rechteck




 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 25. Mai 2016 345

132 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
 „Umgebung Gräfinthal“ (N 6808-304)

Vom 4. Mai 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, §§ 23 
und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 54 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Umgebung Gräfinthal“ (N 6808-304) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) in der derzeit geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Mandelbach-
tal, Gemarkung Bliesmengen-Bolchen, und gliedert 
sich in zwei Teilflächen, westlich und südöstlich des 
Klosters Gräfinthal.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Mandelbachtal. Verordnungstext und Karten können 
bei den ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.
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Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 

oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Hangflä-
chen bei Gräfinthal“ vom 1. Oktober 2004 (Amtsbl. 
S. 2178) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft. 
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die Verord nung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis St. Ingbert vom 
2. Juni 1970 (Amtsbl. S. 631) in der derzeit geltenden 
Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. Mai 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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Anlage
zur Verordnung über das Narturschutzgebiet 
N 6808 - 304
Umgebung Gräfinthal
vom

0 180 360 540 72090
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

vom 4. Mai 2016
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